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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde hat in ihrer Eigenschaft als 

Träger öffentlicher Belange bereits mit Schreiben vom 16.12.2025 zu dem im Betreff genannten 

Bauleitplanentwurf Stellung genommen.  

Dabei wurde festgestellt, dass eine formelle Darstellung der Innenentwicklungspotenziale in der 

Begründung und eine Auseinandersetzung mit der prognostizierten Abnahme des Bevölke-

rungsanteils im Familiengründungs- bzw. Hausbaualter (-4,3 %) und der massiven Zunahme der 

65-Jährigen und Älter (+44,8 %) erfolgen sollte.Auf diese Weise könnte dem Grundsatz 3.1.1 

LEP zum Flächensparen sowie den Grundsätzen 1.1.2 und 1.2.2 LEP zum Demographischer 

Wandel stärker Rechnung getragen werden.   

Ferner wurde angemerkt, dass in den Unterlagen keine Aussage zur Anbindung an Öffentliche 

Verkehrsmittel getroffen.  

Es wurde angeregt, dies nachzuholen, so dass klar wird, in wiefern die Planung dem Grundsatz 

3.1.2 LEP einer abgestimmten Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung Rechnung trägt.  
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24-8314.1304-19-1-11 
Frau Hüben 
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Zu den nun vorgelegten Unterlagen stellen wir im Ergebnis fest: 

Es sprechen keine landesplanerischen Ziele gegen die Planung, hiesige Hinweise aus der früh-

zeitigen Beteiligung wurden knapp abgearbeitet. 

Hinsichtlich der ÖPNV-Anbindung wird festgehalten, dass eine stärkere Berücksichtigung zur 

Erschließung der Gemeinde insgesamt wünschenswert wäre, da gemäß neuerer Aussage in der 

Begründung nicht nur der räumliche Umgriff des Bauleitplanes nicht an den ÖPNV angebunden 

ist, sondern das ganze umgebende Gebiet.  

 

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landespla-

nung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Hüben
 


